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Geschwindigkeit Dülmener Straße 

• Antrag lfd. Nr. A-W/0027/2023. der CDU-Fraktion in der Bezirksvertretung Münster-West 
vom 19.10.2023 

Die CDU-Fraktion der Bezirksvertretung Münster-West hat die Verwaltung damit beauftragt zu 
prüfen, ob die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf der Dülmener Straße (L551) vom Ortsaus­ 
gang bis zum Rietgraben auf 70 km/h herabgesetzt werden kann. In der Gege·nrichtung liegt 
bereits eine Reduzierung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit vor. Der Antrag wird mit der 
Verkehrssicherheit der Verkehrsteilnehrnenden begründet. 

Der Querschnitt der Dülmener Straße wurde baulich umgestaltet und damit der Radwegebau 
zwischen Albachten und Bösensell kombiniert. Zudem ist vor dem Ortseingang Albachten eine 
Mittelinsel zur Querung entstanden. Im Zuge des Umbaus wurde die zulässiqe 
Höchstgeschwindigkeit vom Ortsausgang bis zum Rietgraben auf 70 km/h herabgesetzt. Im 
Bereich der Verkehrsinsel . beträqt die zulässige Höchstgeschwindigkeit 50 km/h. Die 
Maßnahmen wurden bereits vom Landesbetrieb Straßen NRW umgesetzt. 


